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§ 2 EAVG 2012
Begriffsbestimmungen

 EAVG 2012 - Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

In diesem Bundesgesetz bezeichnet der Ausdruck

1. „Gebäude“ eine Konstruktion mit Dach und Wänden, deren Innenraumklima unter Einsatz von Energie

konditioniert wird, und zwar sowohl das Gebäude als Ganzes als auch solche Gebäudeteile, die als eigene

Nutzungsobjekte ausgestaltet sind,

2. „Nutzungsobjekt“ eine Wohnung, Geschäftsräumlichkeit oder sonstige selbständige Räumlichkeit,

3. „Energieausweis“ oder „Ausweis über die Gesamtenergiee zienz“ den jeweils anwendbaren, der Umsetzung der

Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergiee zienz von Gebäuden, ABl. Nr. L 153 vom 18. Juni 2010, S. 13,

dienenden bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften entsprechenden Ausweis, der die Gesamtenergiee zienz

eines Gebäudes angibt,

4. „Verkauf“ auch einen Vertrag über den entgeltlichen Erwerb des Eigentums an einem zu errichtenden oder

durchgreifend zu erneuernden Gebäude,

5. „In-Bestand-Gabe“ auch einen Vertrag über den Erwerb eines Bestandrechts an einem zu errichtenden oder

durchgreifend zu erneuernden Gebäude.

In Kraft seit 01.12.2012 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 2 EAVG 2012 Begriffsbestimmungen
	EAVG 2012 - Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012


